
 

Der Landrat 
als Kreispolizeibehörde Steinfurt 

V e r k e h r s p u p p e n b ü h n e 
 
Liebe Eltern, 
 
Ihr Kindergarten möchte nach wie vor Ihrem Kind in Zusammenarbeit mit der Polizei 
die Fähigkeit vermitteln, sich im Straßenverkehr sicher zu bewegen. 
Bislang wurde dazu ein für die Kinder altersgerechtes Theaterstück durch die beiden 
Polizisten („Frank & Frank“) der Verkehrspuppenbühne aufgeführt. 
Aufgrund der immer noch aktuellen Beschränkungen anlässlich der Covid-19 
Pandemie ist es auf nicht absehbare Zeit erst mal nicht möglich, dieses Theaterstück 
aufzuführen. 
Ihre Polizei hat nachfolgend einige Tipps und Handlungsempfehlungen 
zusammengestellt, die Ihnen bei der gemeinsamen Erkundung des Straßenverkehrs 
mit Ihrem Kind helfen sollen: 
 
 Ihr Kind muss mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahren 
 Sie dürfen Ihr Kind dort begleiten (nur eine Begleitperson!) 
 Beim Überqueren einer Fahrbahn müssen Kinder und Begleitpersonen 

absteigen 
 Setzen Sie sich und Ihrem Kind einen Fahrradhelm auf - dieser ist nicht 

vorgeschrieben, verhindert auch keine Unfälle, verringert aber im Falle eines 
Falles ganz erheblich die Unfallfolgen (Kopfverletzungen) 

 Kinder gehören im Auto bis zum Alter von 12 Jahren oder einer Körpergröße 
unter 150 cm in einen amtlich genehmigten Kindersitz 

 Kind darf im Kindersitz auch vorne im Auto sitzen - empfohlen wird aber die 
Rückbank 

 Kinder sind auf dem Gehweg an der „Häuserseite“ am sichersten 
 Einschätzen von Geschwindigkeiten und Entfernungen ist für die Kinder noch 

nicht möglich - bedenken Sie dies, wenn Sie Ihrem Kind die Entscheidung 
überlassen, ob man gemeinsam die Straße überqueren kann oder nicht 

 Soll eine Fahrbahn überquert werden, bleiben Sie immer zuerst an der 
Bordsteinkante stehen. Dieser Bordstein ist nämlich ein „Stop-Stein“ 

 Gedicht zum Verinnerlichen des Stehenbleibens: „Stop-Stein, Bremse rein. Bei 
Rot bleib ich stehn, bei Grün darf ich gehen. Aber erst zu beiden Seiten sehen.“ 

 Ohne Ampel: „Stop-Stein, Bremse rein. Nach beiden Seiten sehn, ist die 
Fahrbahn frei, kann ich rübergehn.“ 


